
































 
Beschluss GuS 20/4-5  

 
 
weitergereicht an:       Beschluss-Nr.:   GuS 20/4-5 

        
  
am: 20.11.2020  

Gremium: Aktenzeichen: 
Gesundheit und Soziales 013.2 

  
 Vorlagen-Nr.: 20/141 
  
Sitzung: Datum:  02.11.2020 
5. (4./20) Sitzung des Ausschusses Gesundheit und 
Soziales 

 

  

aufgehoben/geändert am:       durch  
 Beschl.-Nr.:       

 
 
Beschlussgegenstand 
 

Neuerhebung/ Fortschreibung der Richtwerte für die Gewährung von Bedarfen der 
Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten sowie Erstausstattungen für 
Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt gemäß § 24 Absatz3 SGB II 
und § 31 SGB XII 

 
 
Beschlusstext 
 
Beschluss Nr.: GuS 20/4-5 
 

1. Der Gesundheits- und Sozialausschuss beschließt als Grundlage für die Umsetzung des § 24 Absatz 
3 SGB II und des § 31 SGB XII die Anwendung der Richtwerte gemäß Anlage I für die Gewährung 
von Bedarfen Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte sowie 
Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt gemäß § 24 
Abs. 3 SGB II und § 31 SGB XII 

2. Die Richtwerte treten ab sofort in Kraft. Die bisher geltenden Werte gemäß Anlage II setzt der 
Gesundheits- und Sozialausschuss gleichzeitig außer Kraft. 

 
Dafür-Stimmen: 8   Gegenstimmen: 1   Enthaltungen: 1 
 

 
 
 


